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Einleitung

Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest – der Grundsatz,
dass niemand teils testat, teils intestat versterben könne, zählt zu den Eigenheiten
des römischen Erbrechts, die unter den Rechtsgelehrten späterer Epochen das
größte Unverständnis hervorgerufen haben. Er ist während der gesamten Rezep-
tionsgeschichte des römischen Rechts, bis hin zum Ende des 19. Jahrhunderts,
lebhaft und überaus kontrovers diskutiert worden. Um seine Entstehung und den
Grund für seine Existenz haben sich zahlreiche Theorien gerankt. Weder hierüber
besteht Einigkeit, noch darüber, welche Bedeutung der Grundsatz im römischen
Recht gehabt und ob er im gemeinen Recht in den einzelnen Epochen und Juris-
diktionen gegolten habe. Zusammenfassend wird man ohne Übertreibung fest-
stellen können, dass es, was diesen Grundsatz betrifft, kaum eine Frage gibt, die
nicht umstritten wäre.

Im Laufe der Rezeptionsgeschichte hat sich, der oben wiedergegebenen übli-
chen Formulierung des Grundsatzes entsprechend, in der Literatur die Bezeich-
nung als „Nemo-pro-parte-Regel“ eingebürgert. Angesichts des Diskurses über
Alter und Entstehung des Grundsatzes und der von den Kompilatoren des Corpus
Iuris Civilis an exponierter Stelle platzierten Feststellung des Paulus, dass
Rechtsregeln aus dem geltenden Recht abgeleitet werden, das ihnen also voran-
geht,1 greift die Bezeichnung als „Regel“ jedoch zu kurz. Es soll deshalb im Fol-
genden, unter Einschluss der Zeitspanne vor der Formulierung als Rechtsregel,
von einem „Prinzip“ gesprochen werden.

Das Bestreben, dieses Prinzip wiederum inhaltlich möglichst korrekt und prak-
tisch möglichst handhabbar zu benennen, führt zu einem weiteren Problem: Da
auch Wirkung und Reichweite des Prinzips im römischen Recht umstritten sind,
besteht die Gefahr, bereits durch seine Benennung Partei zu ergreifen und hier-
durch andere Deutungsmöglichkeiten terminologisch auszuschließen. Auch lässt
sich der vielseitige und mitunter schwer fassbare Charakter des Prinzips kaum
auf eine griffige Bezeichnung reduzieren.2 Als die nächstliegende Lösung mag
es erscheinen, in Anlehnung an die etablierte Terminologie vom „Nemo-pro-

1 Paul. D. 50, 17, 1 (lib. 16 ad Plaut.): „non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod
est regula fiat“ („Nicht wird das Recht der Regel entnommen, sondern aus dem vorhan-
denen Recht entsteht die Regel“).

2 Pérez Simeón, Nemo pro parte, spricht im Untertitel seiner Monografie vom
„principio de incompatibilidad entre la sucesión testamentaria y la intestada en el
Derecho romano“. Dies dürfte inhaltlich zutreffen, lässt sich jedoch – wie im Verlauf
der Untersuchungen deutlich werden wird – kaum knapper formulieren.



parte-Prinzip“ zu sprechen. Jedoch ist dies deshalb unbefriedigend, da die ein-
gangs wiedergegebene Formulierung des Prinzips, in der es seit Jahrhunderten
zitiert wird, in dieser Form keiner der römischen Quellen entspricht. Wie sich
zeigen wird, verschließt dies den Blick für Bedeutungsnuancen, die den römi-
schen Juristen deutlicher vor Augen gestanden haben mögen. Aufgrund der Deu-
tungsoffenheit, der Vertrautheit und der Kürze der Bezeichnung als „Nemo-pro-
parte-Prinzip“ ist die Entscheidung gleichwohl zugunsten dieser Bezeichnung
gefallen.3 Nach dem soeben Gesagten handelt es sich jedoch um einen termino-
logischen Notbehelf; die Bezeichnung ist also cum grano salis zu nehmen.4

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts setzt die deutsche Rechtswissenschaft –
anders als etwa die spanische oder italienische – sich kaum mehr mit dem
Nemo-pro-parte-Prinzip auseinander. Es scheint unter den Autorinnen und Auto-
ren allgemein die Auffassung zu herrschen, angesichts der offensichtlichen Un-
billigkeit der Ergebnisse, zu denen das Nemo-pro-parte-Prinzip geführt habe
(nämlich der Anwachsung im Testament unverteilten Vermögens bei den testa-
mentarischen Erben ohne Berücksichtigung der Intestaterben), sei es aus heutiger
Sicht ohnehin nicht zu rechtfertigen und eine nähere Beschäftigung damit des-
halb müßig. Dieser Vorverurteilung möchte diese Arbeit entgegenwirken und
aufzeigen, dass die spannenden Einzelfragen, die das Nemo-pro-parte-Prinzip so-
wohl im Kontext des römischen als auch des gemeinen Rechts aufgeworfen hat,
unabhängig von der Haltung des heutigen Rechts sehr wohl eine vertiefte Ausein-
andersetzung lohnen.

Das erste Kapitel (A.) gibt im Folgenden einen Überblick über die Grundzüge
des römischen Erbrechts, soweit sie für den weiteren Gang der Untersuchung re-
levant sind. Da das Nemo-pro-parte-Prinzip im Laufe der Zeit in vielerlei Zusam-
menhänge gestellt und aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wor-
den ist, verfolgt die Darstellung das Ziel, bei hinreichender thematischer Breite
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3 Als „principio nemo pro parte“ behandelt es auch Bosch Capdevila, Principio.
4 Mit einigem Bedauern wird, um weder Leser noch Lesefluss zu stören, das vom

Verfasser während der Arbeit an diesem Werk liebgewonnene Akronym npptppidp, das
zwar die geschilderten Unzulänglichkeiten der Bezeichnung als „Nemo-pro-parte-Prin-
zip“ selbst nicht vermeidet, aber demgegenüber immerhin die Vorzüge der syntakti-
schen Vollständigkeit und der Originalität genießt, nur an dieser Stelle erwähnt werden –
dies freilich in der Absicht, ihm hierdurch doch seinen Platz im akademischen Diskurs
zu sichern. Indes ist, was die Originalität des Akronyms betrifft, zuzugestehen, dass
auch Huschke, Neues Rheinisches Museum 6 (1895), 257 (338 f.), sich ihm bereits an-
nähert, wenn er (inmitten seiner über hundertseitigen Abhandlung zum Nemo-pro-
parte-Prinzip ein einziges Mal) unterscheidet zwischen „ab initio p.p. t. p.p. i. mori
posse“ und „postea [. . .] p. p. t. p.p. i. mori posse“. Insofern hat die Klage des Schreibers
Khakheperreseneb (Lichtheim, Ancient Egyptian Literature I, 146) auch nach beinahe
viertausend Jahren nichts von ihrer Berechtigung eingebüßt: „Had I unknown phrases, /
Sayings that are strange, / Novel, untried words, / Free of repetition; / Not transmitted
sayings, / Spoken by the ancestors!“



dennoch am Überblickscharakter festzuhalten. Dabei muss freilich manches der
weiterführenden Lektüre überlassen bleiben.

Im zweiten Kapitel (B.) wird das Nemo-pro-parte-Prinzip im Kontext des
römischen Rechts näher beleuchtet. Nach Überlegungen zu seinen Ursprüngen
werden die Quellen, in denen es uns überliefert ist, betrachtet und wird hiervon
ausgehend sein Anwendungsbereich bestimmt.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Rezeptionsgeschichte des Nemo-pro-
parte-Prinzips: Das dritte Kapitel (C.) widmet sich der Rezeption des Prinzips im
gemeinen Recht bis hin zu den neuzeitlichen Kodifikationen. Die zahlreichen
Theorien, die im Laufe dieser Zeit zur Begründung des Prinzips entwickelt wor-
den sind, werden im vierten Kapitel (D.) dargestellt.

Das fünfte und letzte Kapitel (E.) schließlich ist einer Gegenüberstellung des
Nemo-pro-parte-Prinzips mit dem heutigen deutschen Erbrecht gewidmet. Der
Fokus liegt dabei auf den Rechtsfolgen, die sich für die einschlägigen Fallgrup-
pen jeweils ergeben.

Übersetzungen aus dem Lateinischen, einschließlich von Zitaten aus dem Cor-
pus Iuris Civilis, sind solche des Verfassers selbst.5
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5 In Einzelfällen wurden zur Kontrolle herangezogen Behrends/Knütel/Kupisch/Sei-
ler (Begr.), Corpus Iuris Civilis; Spruit/Feenstra/Bongenaar (Begr.), Corpus Iuris Civi-
lis; Watson (Hrsg.), The Digest of Justinian; Blume, Annotated Justinian Code. Für die
Institutionen des Gaius wurde vergleichend auf Manthe, Institutionen des Gaius, zurück-
gegriffen.


